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§ 31 GGBV Qualifikationen des
Lehrpersonals

GGBV - Gefahrgutbeférderungsverordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.05.2018

§31.
In den Unterlagen, die den Antragen auf Anerkennung beizufligen sind, sind Nachweise Uber folgende Qualifikationen

des Lehrpersonals zu erbringen:
1. 1.ausreichende Kenntnisse der fur die jeweiligen Schulungen vorgeschriebenen Themen auf Grund einer

einschlagigen Ausbildung in einem relevanten Sachgebiet oder auf Grund gleichwertiger Erfahrungen aus der
Praxis der Schulung oder sonstigen Tatigkeit auf dem Gebiet der Beférderung gefahrlicher Guter im Seeverkehr

und
2. 2.entsprechende Befahigung fur die Erwachsenenbildung.

In Kraft seit 01.10.2005 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/ggbv/paragraf/31
file:///

	§ 31 GGBV Qualifikationen des Lehrpersonals
	GGBV - Gefahrgutbeförderungsverordnung


